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	«SDV/Anschrift»

 MERGEFIELD "SDV/Anschrift" /ID:"004DATEV.FieldExchange.IDVSMandant\Steuerpflichtiger§Finanzamtsverbindung[HAUPT]§Finanzamt§Adresse[HAUPT§ADRBA].Anschrift" /ATTR:N «SDV/Anschrift»

 USERADDRESS  \* MERGEFORMAT 

	Tel. 

Fax 

E-Mail: 

Dokumenten-Nr.      
     


Steuer-Nr.: «SDV/Steuernummer»

 MERGEFIELD "SDV/Steuernummer" /ID:"004DATEV.FieldExchange.IDVSMandant\Steuerpflichtiger§Finanzamtsverbindung[HAUPT].Steuernummer" /ATTR:N «SDV/Steuernummer», «SDV/Betriebsname», «SDV/Strasse»

 MERGEFIELD "SDV/Strasse" /ID:"004DATEV.FieldExchange.IDVSMandant\Steuerpflichtiger§Adresse[HAUPT§ADRBA].Strasse" /ATTR:N «SDV/Strasse», «SDV/Postleitzahl Inland»

 MERGEFIELD "SDV/Postleitzahl Inland" /ID:"004DATEV.FieldExchange.IDVSMandant\Steuerpflichtiger§Adresse[HAUPT§ADRBA].PLZInland" /ATTR:N «SDV/Postleitzahl Inland» «SDV/Ort»

 MERGEFIELD "SDV/Ort" /ID:"004DATEV.FieldExchange.IDVSMandant\Steuerpflichtiger§Adresse[HAUPT§ADRBA].Ort" /ATTR:N «SDV/Ort»
Bescheid vom Bescheidsdatum
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege/n ich/wir gegen den o.g. Bescheid

Einspruch

ein.
Begründung: 

Die von mir/uns geltend gemachten Werbungskosten in Höhe von €       wurden nicht in den Einkünften aus Kapitalvermögen anerkannt.

Durch die Einführung der Abgeltungsteuer im Jahre 2009 ergibt sich zwar eine Nichtabziehbarkeit der Werbungskosten bei den Kapitalerträgen, dies ist jedoch rechtlich zweifelhaft. Lediglich der Sparer-Pauschbetrag in Höhe von € 801 bzw. € 1.602 bei Ehegatten ist abziehbar. Dadurch wird der Steuerpflichtige benachteiligt. Durch die Abzugsfähigkeit von Werbungskosten bei anderen Einkunftsarten, kommt es hier zu einer Ungleichbehandlung.
Derzeit wird mit dem Musterverfahren (Az. 6 K 1847/10 E) vor dem Finanzgericht Münster erörtert und geprüft, ob durch diese Ungleichbehandlung ein Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegt.

Ich/Wir beantrage/n hiermit, meinen/unseren Steuerbescheid für       dahingehend zu korrigieren, dass die von mir/uns angesetzte/n Werbungskosten bei meinen/unseren Kapitalerträgen in Abzug gebracht werden. Unter Bezugnahme auf die vorgenannten Verfahren beantrage/n ich/wir daher außerdem, das Einspruchsverfahren nach § 363 Abs. 2 Satz 1 AO aus Zweckmäßigkeitsgründen ruhen zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen


